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 Veröffentlicht am 14.12.1992

Index

49/01 Flüchtlinge

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

FamLAG 1967 §32 Abs2;

FamLAG 1967 §33 Abs1;

FlKonv Art23;

Rechtssatz

Der Gesetzgeber hat jeweils punktuell im Bereich des Familienlastenausgleiches auf Konventions üchtlinge Bedacht

genommen, nicht aber bei der Regelung der Voraussetzungen der Geburtenbeihilfe. In diesem Bereich hat er an der

österreichischen Staatsbürgerschaft der Mutter oder des Kindes als persönliche Voraussetzung festgehalten und

diesbezüglich eine Berücksichtigung des Status eines Konventions üchtlings anstelle der österreichischen

Staatsbürgerschaft ausgeschlossen.
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